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Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dagmar Belakowitsch, Peter Wurm und weitere haben 

am 05.04.2022 unter der Nr. 10627/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend AMS-Förderungen für Scheinfirmen in Österreich seit 1.1.2022 gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 5 

 Haben die oben gelisteten Scheinfirmen (Unternehmen und Einzelunternehmer), die 

per Bescheid 2022 erfasst worden sind, zu irgendeinem Zeitpunkt AMS-Förderungen 

bezogen? 

 Wenn ja, wann, in welcher Höhe und auf welcher rechtlichen Grundlage? 

 Wurden AMS-Förderungen für die oben gelisteten Scheinfirmen (Unternehmen und 

Einzelunternehmer), die per Bescheid 2022 erfasst worden sind, wieder 

zurückgefordert? 

 Wenn ja, in welcher Höhe bei jedem einzelnen Unternehmen? 

 Wenn ja, in welcher Höhe waren diese AMS-Förderungen wieder einbringbar? 

 

In der nachfolgenden Tabelle werden die jeweiligen Unternehmen aufgelistet, die vom 

Bundesministerium für Finanzen als Scheinunternehmen (Stichtag der Auswertung ist der 

07. April 2022) festgestellt wurden und vom Arbeitsmarktservice (AMS) Förderungen 

erhielten. 
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 RECHTSNAME PROJEKT VON PROJEKT BIS BEIHILFE ZAHLUNG ERSATZFORDERUNG 

Cordea Immobilien GmbH 23.03.2020 21.06.2020 KUA 6 557,76 -6 557,76 

THR PRO KG 01.08.2018 31.10.2018 0EB 5 399,77 0,00 

14.09.2018 07.12.2018 0EB 2 688,00 0,00 

BRAMM GmbH in Liquidation 16.03.2020 31.05.2020 KUA 27 666,98 -27 666,98 

TRiNiTAS - ZWei KG 01.03.2020 31.05.2020 KUA 12 596,52 -12 596,52 

01.11.2020 31.03.2021 KUA 14 415,03 -14 415,03 

RAWO Training GmbH 01.04.2020 31.05.2020 KUA 3 392,96 -3 392,96 

Kostadinov Mitko 01.10.2020 31.03.2021 KUA 18 287,44 -18 287,44 

10.04.2021 30.06.2021 KUA 8 028,19 -8 028,19 

01.07.2021 31.12.2021 KUA 7 457,15 -7 457,15 

01.08.2021 31.01.2022 0EB 18 750,95 -18 750,95 

Tomruk Meryem 01.12.2020 31.03.2021 KUA 6 253,50 -6 253,50 

01.04.2021 30.06.2021 KUA 3 087,59 -3 087,59 

Kapura GmbH 01.06.2021 30.11.2021 0EB 15 277,57 0,00 

Gesamt - Summe   149 859,41 -126 494,07 

 

 

In dieser Auflistung ist der Zeitraum der Förderung, die Höhe der geleisteten Zahlungen des 

AMS sowie die Beihilfenart angeführt (KUA: Kurzarbeit; 0EB: Eingliederungsbeihilfe). Die 

Beihilfen werden gemäß dem Arbeitsmarktservicegesetz auf der Grundlage von 

bundesweiten Rahmenrichtlinien des AMS-Verwaltungsrats gewährt. 

 

In der letzten Spalte ist ersichtlich, bei welchen Förderungen eine Rückforderung 

vorgenommen wurde, die noch nicht einbringlich war. Da es keine automatisierten 

Auswertungsmöglichkeiten über den Stand der Einbringung von finanziellen 

Rückforderungen gibt, liegen zur Frage der Rückforderungen leider keine 

darüberhinausgehenden Informationen vor. 

 
 
 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher 
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